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Die Gemeinde Neuried liegt in der Region München (Region 14) im südwestlichen Bereich des 

Landkreises München und grenzt unmittelbar an den südwestlichen Stadtrand von München. 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand: 01.01.2013) ordnet das 
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Gemeindegebiet nach den Gebietskategorien dem Verdichtungsraum München zu. Das 

Planungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Neuried an der Karwendelstraße. 
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höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum 

möglich ist, ist weniger als 13m über der Geländeoberfläche im Mittel. Daher sind
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Die Nutzungskennziffern für den Änderungsbereich kann der nachstehenden Tabelle 

entnommen werden: 

Reines Wohngebiet (Änderungsbereich) Werte in m² Kennziffern 

Fläche Baugrundstück (Nettobauland) 9.682 - 

Max. Gesamtgeschossfläche ~11.700 1,21 

Max. Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO 2.580 0,27 

Max. Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 mit 

Überschreitungsmöglichkeit für Anlagen gem. 

§ 19 Abs. 4 BauNVO  

~7.260 0,75 

Die maximal zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO von 2.580 m2 wird festgesetzt 

und eine maximal zulässige Geschossfläche von ca. 11.700 m2 ist theoretisch erreichbar. Die 

maximal zulässige Grundfläche darf für Anlagen gemäß § 19 (4) BauNVO um bis zu 4.680 m2 

überschritten werden. Daraus ergeben sich rechnerisch eine maximal mögliche 
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Grundflächenzahl GRZ von 0,27 (0,75 mit Anlagen gem. § 19 (4) BauNVO) und eine maximal 

mögliche Geschossflächenzahl GFZ von 1,21. 

Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO

Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 mit Überschreitungsmöglichkeit für 

Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO 

§ 19 

Abs. 4 Satz 2 BauNVO 

• 

• 

• 
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in der Fassung der 

 

worden ist, geregelt. Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt somit 0,4 H, jeweils aber 

mindestens 3 m.
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